
 

 
AMT FÜR STRASSEN- 
UND SCHIFFSVERKEHR 

 

Sicherheitsdirektion Telefon: 041 875 28 02 
Amt für Strassen- und Schiffsverkehr Telefax: 041 875 28 05 
Gotthardstrasse 77a, 6460 Altdorf   
Internet:  www.ur.ch/assv   
 

Gesuch um Abgabe einer Parkkarte für Gehbehinderte 
 

 neues Gesuch  Verlängerung 
 

Das Gesuch ist auf den Namen der behinderten Person auszustellen. Bei Organisationen ist 
der/die Fahrzeughalter/in anzugeben (Bitte in Blockschrift oder mit Schreibmaschine 
ausfüllen und zutreffende Felder ankreuzen). 

 Name Vorname        

 Strasse        

 PLZ und Ort        

 Geb. Datum        

 Telefon G       Telefon P        
 
• ärztliche Bescheinigung über eine Mobilitätsbehinderung (Anhang 1 der Richtlinie der IKST) 

 in der Beilage  bereits früher eingereicht 
 

Bemerkungen 
      

 

• Farbiges Passfoto (Format 35 x 45 mm) der behinderten Person beilegen 
 

oder die Bezeichnung der Organisation angeben: 
 

 Organisation        

 Strasse        

 PLZ und Ort        

 Kontrollschild       Telefon        
 

• Grund der Fahrten:       

• Häufigkeit der Fahrten:       

• Ø Anzahl beförderten Personen:       
 
Wer vorsätzlich durch unrichtige Angaben, Verschweigen erheblicher Tatsachen oder 
Vorlage falscher Bescheinigungen eine Bewilligung erschleicht, wird verzeigt und hat mit 
Gefängnis oder Busse zu rechnen (Art. 97 SVG). Zusätzlich droht der Entzug oder die 
Verweigerung der Bewilligung (Art. 16 SVG). 
 

Ort und Datum 
      

 Unterschrift 

 

Das vollständige Gesuch ist an das für Amt für Strassen- und Schiffverkehr, Abteilung Massnahmen und 
Bewilligungen, Gotthardstrasse 77a, 6460 Altdorf einzureichen. 


